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Von Rolf Knetemann

ach einem Mindestlohn für
Postbedienstete will die Po-

litik jetzt für weitere Branchen
der Lohnuntergrenzen verbind-
lich festlegen. Die Koalition hat
sich dazu im Juni 2007 darauf
verständigt, über die im Koaliti-
onsvertrag geregelten Festlegun-
gen zur Einführung von Min-
destlöhnen hinauszugehen.

Vorgesehen ist, Branchen mit
einer Tarifbindung der Beschäf-
tigten von mindestens 50 Pro-
zent anzubieten, in das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz aufge-
nommen zu werden und bran-
chenspezifische Mindestlöhne
zu vereinbaren. Branchen, die
nicht unter dieses Entsendege-
setz fallen und die 50-Prozent-
Vorgabe nicht erfüllen, laufen
demnach Gefahr, nach den Be-
stimmungen des Mindestar-
beitsbedingungsgesetzes von
1951 behandelt zu werden. Das
heißt, der Mindestlohn wird
durch das Bundesarbeitsminis-
terium über einen komplizierten
Verfahrensweg festgesetzt.

Aktuell werden die Entwürfe
des Bundesarbeitsministers Olaf
Scholz zur Novellierung des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes
und des Mindestarbeitsbedin-
gungsgesetzes beraten, welcher
Weg der Mindestlohnfindung
seitens der Bundesregierung
nun eingeschlagen wird.

Der Einzelhandel und das
Hotel- und Gaststättengewerbe
lehnen gesetzliche Mindestlöh-
ne ab. Dabei liegt die Betonung
auf „gesetzlich“, weil damit ein
gefährlicher Schritt hin zu einer
Verstaatlichung der Lohnpolitik
zu befürchten ist. Es handelt
sich also um nichts anderes als
staatliche Eingriffe in die Lohn-
und Tarifpolitik. Der absolute
Vorrang der Tarifautonomie
muss jedoch erhalten bleiben.

Allein die Tarifvertragspartei-
en, das heißt, die zuständigen
Gewerkschaften und die Arbeit-
geberverbände für die jeweiligen
Branchen können Löhne, Ge-
hälter und sonstige Arbeitsbe-
dingungen festlegen. Also könn-
ten auch Mindestlöhne nur dort
eingeführt werden, wo diese
von dem gemeinsamen Willen
der Tarifvertragsparteien einer
Branche getragen werden.

Dieses Tarifgefüge dort in Fra-
ge zu stellen, wo Branchen tra-
ditionell über stark ausgebildete
und funktionierende Tarifstruk-
turen verfügen, zum Beispiel im
Einzelhandel, Gastgewerbe so-
wie in der Hotellerie, birgt die
Gefahr staatlicher Eingriffe in
die Lohnfindung. Das heißt, die
Tarifvertragsparteien müssen
auch weiterhin den Anspruch
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behalten, im Entgeltbereich
Mindestarbeitsbedingungen zu
vereinbaren, also einen tarifli-
chen Mindestlohn, ohne jede
staatliche Einflussnahme.

Tarifliche Mindestlöhne sind
in zahlreichen Tarifverträgen
bereits vereinbart und richten
sich an die Beschäftigten, die
ohne oder mit nur geringer
Qualifikation und ohne nachge-
wiesene Beschäftigungszeiten
für die zu leistende Arbeit be-
zahlt werden. Ein solcher tarifli-
cher Mindestlohn macht Sinn
und schafft insbesondere für al-
le Beteiligten einen vergleichba-
ren Wettbewerb, der nicht allein
über Dumpinglöhne angeheizt
wird. Auch mag ein tariflicher
Mindestlohn das Image der
Branche heben. Also Fragen,
die allein die Tarifvertragspar-
teien zu verhandeln und zu ver-
antworten haben.

Bei der Lohnfindung darf es
also nicht um Stimmenfang ge-
hen, sondern darum, betriebs-
wirtschaftlich vertretbare und
sozialpolitisch verantwortbare
Lösungen für die jeweilige
Branche zu finden. Das bein-
haltet auch, dass es sich in
Deutschland lohnt zu arbeiten,
weil eine ausreichende Spanne
zwischen Transferleistungen,
zum Beispiel Hartz IV, und Be-
zahlung von Arbeitsleistung so-
weit besteht, dass die Motivati-
on zur Arbeitsaufnahme erhal-
ten bleibt. Dieses für die jeweili-
ge Branche auszuloten, ist Auf-
gabe der jeweiligen Tarifpartner
und darf nicht zum Spielball
kurzfristiger politischer Interes-
senslagen werden.

Der Autor ist Geschäftsfüh-
rer des Unternehmerverbands
Einzelhandel Nordwest und
des Hotel- und Gaststättenver-
bands Dehoga in Stade.

Mindestlohn am
Tariftisch festlegen

MEINUNG

Stade (ka). Mit dem Wachstum
hat die Spezialchemiefirma Stäh-
ler an der Stader Elbstraße gleich
im doppelten Sinne zu tun: Sie
produziert Pflanzenschutzmittel,
um den Ernteertrag auf den Fel-
dern zu sichern. Aber auch Stäh-
ler selbst will auf globalen Märk-
ten mit international agierenden
Konzernen wachsen. Großes
Wachstumsfeld ist Europa.

Vor über hundert Jahren startete
das Familienunternehmen mit den
Kunden vor der Tür: mit dem
Obstbau. Lange konzentrierte sich
Stähler auf den deutschen Markt.
Die Wende leitete vor zwei Jahr-
zehnten Seniorchef Dr. Ernst-Au-
gust Stähler ein. Kooperiert wurde
mit japanischen Firmen, die Pflan-
zenschutzmittel zur Marktreife
bringen. Mit der Zeit entwickelte
sich das neue Profil: mit Spezial-
pflanzenschutzmitteln sich in
Europa einen Namen machen in
Konkurrenz, gelegentlich auch in
Kooperation mit den Giganten wie
Bayer und BASF. Jahr für Jahr sol-
len zwei oder drei neue Produkte
auf den Markt kommen.

Neue Produkte zu entwickeln,
bedarf des langen Atems. „Das
kann schon mal zehn Jahre dau-
ern“, erläutert Marketing-Mann
Dr. Henning Götzke. Eine eigene
Registrierungsabteilung, die bisher
von der Seniorchefin Gisela Stäh-
ler, demnächst von Dr. Ralph
Stähler geleitet wird, arbeitet mit
den Genehmigungsbehörden in
Deutschland und Europa zusam-
men. Eine Riesenmaterialschlacht
ist es, die neuen Mittel genehmi-
gen zu lassen. Runde 45 000 Da-
tenblätter werden auf den Weg zu
den Behörden, unter anderem
zum Umweltbundesamt, ge-
schickt. „Neue Produkte müssen

umweltverträglich sein“, sagt
Dr. Olaf Stähler, der in vierter Ge-
neration der Firmengruppe vor-
steht. Bruder Alexander Stähler
zeichnet für den Vertrieb verant-
wortlich.

Dänen engagieren sich

Neu in der Geschäftsleitung ist
Jens Thorsen. Die dänische Che-
minova hat sich an der Stähler-
Gruppe mit fünfzig Prozent betei-
ligt. Beide zusammen wollen da-

mit eine noch „stärkere Position in
allen wichtigen europäischen
Pflanzenschutzmärkten“ errei-
chen, heißt es in einer gemeinsa-
men Presseerklärung. Sitz der
Gruppe bleibt Stade. Cheminova
bekomme auf diese Weise einen
stärkeren Zugang zum zentraleu-
ropäischen Markt. Beide Unter-
nehmen nutzen ihre Vertriebsnet-
ze künftig gemeinsam. Chemieno-
va wird auch in Stade auf den neu-
en Anlagen produzieren, die in
drei Schichten rund um die Uhr

arbeiten. Europaweit arbeiten für
Stähler, unter anderem in einem
Werk in Italien, fast 200 Leute. In
Stade selbst sind es fast 120 Leute
– mit leicht steigender Tendenz.
„Für die Zukunft sind wir gut ge-
rüstet“, sagt Olaf Stähler. Die Söh-
ne, die Generation der Mittdreißi-
ger, setzt den Kurs der Eltern fort.
Der Zukunftsmarkt Europa wird
erobert – in allen Wachstumsregio-
nen vom Nordmeer bis zum Mit-
telmeer, von Portugal bis zur Tür-
kei.

Stähler-Chemie
beackert
Europa
Erfolg im Pflanzenschutz

Wachstumskurs Europa: Die Stähler-Firmengruppe ist internationaler geworden.

Stade (kh). Im Stader Chemieun-
ternehmen Dow besteht die Sor-
ge, dass eine neue EU-Wasserrah-
menrichtlinie gravierende Aus-
wirkungen auf die Produktion ha-
ben könnte. Deshalb gab es Ge-
spräche mit der Europa-Abgeord-
neten Erika Mann (SPD), die das
Werk in der vergangenen Woche
besuchte.

Wasserrechtliche Neuerungen
aus Brüssel könnten den deut-
schen Chemieunternehmen künf-
tig das Leben schwer machen. Der
Grund: Chemische Stoffe, die vom
Gesetzgeber vorher nicht als ge-
fährlich definiert wurden, könnten
durch die neue Richtlinie fortan
als gefährlich für Mensch und Um-
welt gelten. Hauptsächlich betrof-
fen wären Produkte aus dem ge-
schlossenen Kreislauf, die nicht
frei zugänglich sind.

„Sie stellen deshalb überhaupt
keine Gefahr da“, sagt Rolf Net-
tersheim, stellvertretender Werks-
leiter der Dow in Stade. Die Folge,
sofern die Richtlinie in dieser
Form umgesetzt wird: Das Unter-
nehmen könnte bestimmte Pro-
dukte nicht mehr herstellen. „Wir
müssten dann ein völlig neues

Konzept erstellen. Das wäre sehr
teuer“, so Nettersheim.

Nicht nur Produktionsabläufe,
Verpackungen und Beschichtun-
gen im eigenen Unternehmen
müssten erneuert werden, „auch
unsere Kunden müssten auf die

Veränderungen in ihren Werken
reagieren.“ Betroffen wären zwei
Endprodukte und eine Reihe von
Nebenprodukten der Dow Chemi-
cal, die neben dem Stader Werk
weitere 49 Standorte in Europa
betreibt.

Das Unternehmen hofft jetzt auf
eine Ausnahmeregelung, die Poli-
tikerin Mann auf europäischer
Ebene durchsetzen will. Ein Ände-
rungsantrag soll den Begriff „ge-
fährlich“ neu definieren. Das Pro-
blem in Brüssel: Derzeit driften
die Meinungen von Industrieaus-
schuss, dem auch Mann angehört,
und Umweltausschuss auseinan-
der. „Ich sehe aber gute Chancen,
dass wir uns einig werden“, so die
Politikerin. „Wichtig wären jetzt
schlagkräftige Argumente.“

Damit sie die bekommt, reist die
EU-Abgeordnete zu verschiedenen
Chemie-Standorten in Nieder-
sachsen, um sich einen Überblick
über die Probleme vor Ort zu ver-
schaffen. Die Anliegen der deut-
schen Chemiekonzerne will sie
demnächst in Brüssel vortragen.
Die Rechtsexpertin sieht noch ei-
ne weitere Gefahr: „Sollte die
Richtlinie kommen, werden viele
Unternehmen ihre Produktion ins
Ausland verlegen.“

Bevor nichts entschieden ist,
herrscht bei der Dow trotz allem
Gelassenheit: „Wir versuchen den
Standort Stade in jedem Fall zu er-
halten und die Produktion zu er-
weitern“, versprach Nettersheim.

Dow wehrt sich gegen EU-Wasserrichtlinie
SPD-Europaabgeordnete Erika Mann schaut sich im Stader Werk um – Ausnahmeregelung angepeilt

Gefährlich oder nicht: Rolf Nettersheim und Erika Mann diskutieren
über das Abwassersystem im Stader Werk. Foto:  Hense

� Excel-Grundlagen.
Termin: 9. Februar, 9 bis
15.30 Uhr.
Ort: Lüneburg.
Anmeldeschluss: 1. Februar.
Sicheres Auftreten fürs Ge-
schäft.
Termin: 9. Februar, 9 bis
15.30 Uhr.
Ort: Verden.
Anmeldeschluss: 1. Februar.
Computerschreiben in nur
vier Stunden.
Termin: 11. und 18. Februar,
17 bis 20 Uhr.
Ort: Lüneburg.
Anmeldeschluss: 4. Februar.

� Für Frauen in landwirt-
schaftlichen Betrieben: Buch-
führung für Anfängerinnen:
Termin: ab 12. Februar.
Buchführung für Fortge-
schrittene.
Termin: ab 6. März.
Ort: Bremervörde.
Infos: Bezirksstelle Bremer-
vörde der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen, Hel-
mut Behn, � 0 42 61/
63 04 13, E-Mail: hel-
mut.behn@lwk-niedersach-
sen.de

SEMINARE

Stade (st). 2008 ist auch für die
Industrie- und Handelskammer
Stade (IHK) ein Wahljahr. Rund
45 000 Unternehmen im Elbe-We-
ser-Raum wählen im September
ihr Parlament. Die Vollversamm-
lung als Parlament der regionalen
gewerblichen Wirtschaft spiegelt
dabei das Bild der wirtschaftli-
chen Kräfteverhältnisse im IHK-
Bezirk.

Die Unternehmer entscheiden
durch die Wahl, wer in den nächs-
ten sechs Jahren stellvertretend für

alle Unternehmen die Interessen
der regionalen Wirtschaft vertreten
soll. Bei den bevorstehenden
Wahlen werden in acht Wahlgrup-
pen insgesamt 69 Mitglieder der
Vollversammlung gewählt. Jeder
Unternehmer und jede Unterneh-
merin kann sich bei entsprechen-
der Unterstützung durch fünf Be-
triebe aus der eigenen Wahlgruppe
für einen Sitz in der Vollversamm-
lung bewerben.

Die Vollversammlung als obers-
tes Organ der IHK Stade hat unter
anderem die Aufgabe der kon-

struktiven und kritischen Beglei-
tung aller die Wirtschaft betreffen-
den Politikfelder in den Regionen,
im Land Niedersachsen, in
Deutschland und Europa. Sie setzt
den Finanzrahmen, bestimmt die
grundsätzliche Ausprägung der
IHK-Arbeit und legitimiert die
Grundsatzposition zur regionalen
Fortentwicklung, zur Wirtschafts-
politik und zur Infrastrukturent-
wicklung.

Daneben wählt die Vollver-
sammlung aus ihrer Mitte heraus
das Präsidium und den Präsiden-

ten. Je mehr Unternehmer an der
Wahl teilnehmen, desto größer ist
ihr Gewicht und der Einfluss der
IHK. „Ich wünsche mir eine große
Beteiligung an der Wahl und auch
eine Vielzahl von Kandidaten, die
sich ehrenamtlich für die Vollver-
sammlung bewerben“, betont Prä-
sident Dr. Hans Peter Kolzen.

Die Möglichkeit der Aufnahme
in die Kandidatenliste besteht vom
1. bis zum 10. Juni. Gewählt wird
dann vom 15. bis 30. September.
Infos: IHK Stade, Holger Bartsch,
� 0 41 41/ 524-144,

Kammer wählt die Vollversammlung
Wahlen im September – Oberstes Organ der Industrie- und Handelskammer – Kandidatensuche

Stade (st). Von diesem Jahr
an soll unter der Bezeich-
nung Sepa (Single Euro Pay-
ments Area) ein einheitlicher
europäischer Zahlungsver-
kehr geschaffen werden.
Wichtigster Vorteil: Für Sepa-
Überweisungen gilt eine Aus-
führungsfrist von maximal
drei Tagen. Die Gutschrift auf
dem Empfängerkonto soll in-
nerhalb von drei Bankar-
beitstagen erfolgen. Sepa
wird schrittweise eingeführt.
Der Startschuss für Sepa-
Überweisungen aus Deutsch-
land fällt am 28. Januar –
auch beleglos im Online-Ban-
king. Grenzüberschreitende
Zahlungen in Euro können
dann im Euro-Zahlungsraum
so einfach wie Zahlungen in
Deutschland abgewickelt
werden, schreiben die Spar-
kasse Stade-Altes Land und
die Kreissparkasse. Eine Kon-
toumstellung ist nicht erfor-
derlich, und auch die Spar-
kassen-Card kann weiter ein-
gesetzt werden.

Sepa macht
Geld fix
in Europa
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